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Sehr geehrter Herr Kreistagspräsident Thomas Diener, 

ich bitte Sie, folgende Fragen an den Landrat weiterzuleiten. 

Sehr geehrter Herr Kärger, 

mit Beantwortung der Anfrage LR IV/28/2025 ergeben sich für uns weitere Fragen. In der Antwort 
auf die 3. Frage der Anfrage (Ist der Landkreis in bundesweite und europäische Pläne 
eingebunden und wenn ja, mit welchen Einrichtungen und welchen Ressourcen?), wird 
ausgeführt, dass die Brandschutzdienststelle des Landkreises in verschiedene Arbeitsgruppen 
auf Landesebene eingebunden ist, um eine Gefährdungs- und Risikoanalyse zu erstellen. Diese 
seien Grundlage für entsprechende Notfallpläne. 

1. Für welche konkreten Gefährdungen und Risiken werden aktuell Notfallpläne erstellt? 

 

2. Werden Notfallpläne für Kriegssituationen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
erstellt? 
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3. Wenn ja, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes Brand- und 
Katastrophenschutz sind in die Erarbeitung entsprechender Notfallpläne für den 
Kriegszustand eingebunden? Gibt es Mitarbeiter die ausschließlich mit dieser Thematik 
beschäftigt sind.  

 

4. Wenn ja, wie wurde dem erhöhten Personalbedarf Rechnung getragen? Kann 
ausgeschlossen werden, dass durch den Personalaufwand für die Arbeitsgruppen auf 
Landesebene zur Gefährdungs- und Risikoanalyse, andere Aufgabenbereiche im 
Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz nicht adäquat bearbeitet werden?  

 

5. Welche konkreten Anforderungen hinsichtlich Ausstattung und Organisation sind für 
den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis, seit Beginn des Ukrainekrieges und 
der damit sich abändernden Gefährdungsbeurteilung auf Bundesebene 
hinzugekommen? 

 

Ich bedanke mich im Namen meiner Fraktion im Voraus für die Beantwortung unserer Fragen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Maik Michalek  

Fraktionsvorsitzender 
 

 


